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einem Matrikelauszug in einem Umkreife von 188 m (= 600 Fufs ) Halbmeffer mit
Angabe der Parzellen und der nächften Umgebung.

10) Bei Einfendung von Plänen für andere , als unter 9 genannte Schulbauten
foll ein Lageplan über das ganze zur Schule gehörige Gelände mitfolgen mit
deutlicher Angabe der Nachbar- und Bodenverhältniffe auf demfelben , fo wie der
Lage und Ausdehnung des Schulhaufes felbft , des Spielplatzes , des Brunnens und
der Aborte .

11 ) Wenn die Gebäude vollendet und ausreichend ausgetrocknet find , hat der
Bauherr jener Schulen, welche der Schuldirection unterftehen , vor der Benutzung
von dem der betreffenden Schuldirection zugewiefenen Baukundigen ein Zeugnifs
abzuverlangen, dafs die Gebäude mit Einhaltung der betreffenden Zeichnungen und
Befchreibungen ausgeführt wurden und im Ganzen mit den gefetzlichen Beftim -
mungen übereinftimmen.

Für alle anderen die Schule betreffenden Gegenftände wird das Atteft von der vom Minifterium

aufgeftellten Aufficht ertheilt .

C) Uebergangsbeftimmungen .

12) Unmittelbar nach Inkrafttreten diefes Gefetzes wird jede öffentliche Schule
einer fachkundigen Befichtigung unterzogen . Zu diefem Zwecke treten auf
Veranlaffung des Minifteriums Localcommiffionen zufammen , beftehend aus je einem
Baukundigen, einem Arzt und bezüglich der Gemeindefchulen aus einem unbefoldeten
Mitglied der Gemeindeverwaltung, bezüglich der Staatsbauten einem vom Minifterium
beftellten Mitgliede.

Die näheren Beftimmungen über die Zahl und die Perfonen diefer Commiffionen und den Umfang
ihrer Wirkfamkeit werden vom Minifterium feft gefetzt .

Jede Commiffion hat bezüglich des ihr zugewiefenen Wirkungskreifes der zuftändigen Gemeinde¬

verwaltung und hinfichtlich der Staatsfchulen dem Minifterium eine fchriftliche Erklärung über die Vor¬

gefundenen Mängel und Vorfchläge zur Abhilfe derfelben abzugeben . Die Commiffion fendet diefen Bericht
über den Zuftand der Schalen und die Vorfchläge zur Abänderung an die Schuldirection , bezw . an das
Minifterium . Es erfolgt fodann der Auftrag , die beanftandeten Mängel in einer beftimmten Zeit abzuftellen .
Sollten die Mangel fo bedeutende fein , dafs die betreffende Gemeinde nicht aus eigenen Mitteln Abhilfe
fchaffen kann , fo foll die zuftändige Schuldirection die Angelegenheit dem Minifterium zur Erledigung
zufenden . Die Schuldirection hat darauf zu achten , dafs die Ausführung der aufgetragenen Arbeiten genau
mit den betreffenden Beftimmungen übereinftimme .

Die Mitglieder diefer Commiffion werden mit Ausnahme des von der Gemeindevertretung ent -
fendeten Mitgliedes vom Staate entlohnt .

13) Der Staat nimmt alle auflaufenden Koften der vorgenommenen Unter -
fuchungen auf fich .

II) lieber den Unterricht und die tägliche Thätigkeit der Schule.

14) Wenn die Unterrichtszeit nicht getheilt ift , foll die tägliche Stunden¬
zahl in der Schule 6 Stunden nicht überfteigen , Gymnaftik- und Gefangsunterricht
eingerechnet . Das Schulhalten unmittelbar nach einer fechsftündigen Schularbeits¬
zeit ift unterfagt .

15 ) Beträgt die Unterrichtszeit 5 oder 6 auf einander folgende Stunden , fo
wird um 11 oder 12 Uhr eine Paufe von 20 Minuten gegeben . Nach jeder
Unterrichtsftunde foll eine Paufe von mindeftens 8 Minuten folgen. In jeder Paufe
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follen die Kinder das Claffenzimmer verlaffen , falls es das Wetter zuläfft , damit
die nöthige Lüftung des Claffenzimmers vorgenommen werde.

Ift die Unterrichtszeit kürzer (nicht über 4 Stunden ununterbrochen) , fo follen
blofs 8 Minuten nach jeder Stunde oder eine einzige längere Paufe von 15 Minuten
nach den erften 2 Stunden frei gegeben werden.

16) In den Paufen hat ein Lehrer oder eine Lehrerin die Aufficht über die
Kinder auf dem Spielplätze zu führen.

17) Beim Schreibunterricht follen ausfchliefslich oder doch vorwaltend Lateinbuchftaben ge-
fchrieben werden . Wird Schrägfchrift angewendet , fo foll die Tafel oder das Heft mitten vor dem Schüler
liegen und mit der oberften Kante leicht nach links gedreht werden .

18 ) Der Gebrauch der fchwarzen Schiefertafel beim Schreibunterricht foll fo viel als möglich
eingefchränkt werden und in der Regel nur ganz kleinen Kindern hochftens bis zum 9 . Jahre geftattet
werden . Das Schreiben foll nach diefer Zeit mit guter fchwarzer Tinte auf weifsem oder fchwach gelb¬
lichem Papier ftattfinden .

19 ) Unterricht in feiner Handarbeit , welche die Augen befonders anftrengt ,
foll möglichft eingefchränkt und nur von älteren Schülerinnen und bei gutem
Tageslichte ausgeführt werden.

20) Die Gymnaftik ift den anderen Fächern gleich zu hellen , in welchen
an der Schule unterrichtet wird . .

Es follen aus diefem Fache auch bei den täglichen Uebungen Noten ertheilt werden , in fo weit
als an der Schule überhaupt eine Claffification ftattfindet .

21 ) Der Gymnaftikunterricht ift an allen Knaben -Volksfchulen auf dem Lande nach den derzeit
geltenden Beftimmungen zu ertheilen (Placat vom 25 . Juni 1828 und Verordnung vom 29 . Juli 1814) . Es wird
den zufländigen Schulcommiffionen und den übrigen Auffichtsorganen der Schule eingefchärft , darauf zu
achten , dafs die genannte Verordnung ftrenge eingehalten werde (§ 6 des kgl . Placates vom 25 . Juni 1828) .

Alle übrigen Knabenfchulen follen mindeftens 3 bis 4 Stunden wöchentlich in jeder Claffe Gymnaftik -
unterricht erhalten , jedoch nie 2 Stunden an einem Tage .

Diefer Unterricht ift in einem eigenen Raume zu geben . Wo die Schule keinen
folchen hat , foll der Unterricht in einem öffentlichen Gymnaftikraum ftattfinden,
falls ein folcher vorhanden ift , oder auf dem Gymnahikplatz .

22) Befreiungen vom Gymnaftikunterricht können nur auf Grund ärztlichen Zeugniffes erfolgen ,
wobei angegeben werden mufs, ob die Befreiung für alle oder blofs für gewiffe Uebungen gilt , fo wie für
wie lange diefelbe ertheilt werden foll. Die Befreiung kann hochftens für 3 Monate auf einmal ertheilt
werden , wenn nicht irgend ein beftimmter körperlicher Fehler oder leidender Zuftand beim Schulkinde
alle körperlichen Uebungen ausfchliefst .

Diefelben Beftimmungen gelten auch für den Schwimmunterricht.
23 ) Aufser durch den eigentlichen Gymnaftikunterricht foll die Schule auch

auf andere Weife die körperliche Entwickelung der Kinder zu fördern und ihre
Kraft und Gefundheit zu befeftigen fuchen . Es follen , wo es die Lehrkräfte ermög¬
lichen, paffende Spiele und Ausflüge unternommen werden.

24) In allen ftädtifchen Mädchenfchulen foll , fo weit als möglich , nach dem
vom Minifterium autorifirten Lehrbuche Gymnaftikunterricht ertheilt werden. Der
Gymnaftikunterricht für Mädchen foll auch nach Möglichkeit an den Landfchulen
eingeführt werden , namentlich wo Lehrerinnen angeftellt find .

25 ) Der Gymnaftikunterricht an den Schulen kann nur von folchen Männern oder Frauen ertheilt
werden , die fich ein zufriedenftellendes Zeugnifs über die nöthige Fertigkeit hierin verfchafft haben . Der
Unterricht foll befonders die für Knaben und ganz junge Leute angepafften Uebungen betreiben .

26 ) Beim Examen für Volksfchullehrerinnen foll , wie bisher für Volksfchullehrer , der Gymnaftik¬
unterricht obligatorifch vorgefchrieben fein . Die Prüfung befchränkt fich auf ein theoretifches Examen ,
wenn durch ein ärztliches Zeugnifs befagt wird , dafs die körperliche Befchaffenheit oder Gefundheit des
zu Prüfenden verbietet , die verfchiedenen Uebungen felbft auszuführen .
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27) Gefundheitslehre ift als obligatorifcher Gegenftand bei der Prüfung
der Volksfchullehrer und -Lehrerinnen einzuführen.

28 ) Alle Bücher , welche in Hinkunft zum Schulgebrauch autorifirt werden , follen mit gutem
fchwarzem Druck auf weifsem oder leicht gelblichem Papier verfehen fein . Das Papier foll glatt , nicht
glänzend und fo dick fein , dafs die gedruckten Buchftaben nicht auf der entgegengefetzten Seite durch -
fcheinen .

29 ) Die zum Drucke verwendeten Typen follen fcharf , deutlich und nicht abgenutzt fein . Die
Höhe kleiner Buchftaben , z . B . des kleinen »n «r , foll mindeftens 1 ,5 mm fein ; die Breite diefes Buchftabens
foll gleich der Höhe fein . Der Satz foll nicht gedrängt und der Abftand zwifchen zwei Linien 2 mm
betragen . Der Durchfchufs hat */* Petit zu betragen .

Es können aber auch Buchftaben von etwas geringerer Breite (Bourgeois ) benutzt werden , wenn
der Abftand zwifchen den Linien 3 mrn und der Durchfchufs Y2 Petit beträgt . Für Anmerkungen und
Fufsnoten unter dem Text kann ein kleinerer Druck angewendet werden , aber nicht kleiner , als jener ,
bei welchem das kleine »n « 1,25 mm Höhe hat (Petit ) . Die letztere Beftimmung gilt auch für Wörterbücher .

Die Länge der Linien foll 100 mm in der Regel nicht überfteigen . Der Druck mit Lateintypen
(Antiqua ) ift vorzuziehen .

30 ) Landkarten follen fo ausgeführt fein , dafs fie ein klares anfchauliches Bild geben und follen
nicht von zu dunkler Farbe fein . Die Zeichnungen für Berge , Seen etc . follen deutlich fein , ohne das
Lefen der Namen zu erfchweren ; die Bezeichnungen follen mit Buchftaben von wenigftens 1mm Höhe
(Nonpareille ) gedruckt fein .

31 ) Für Volks - und Bürgerfchulen werden die Ferien in Uebereinftimmung mit den jetzt geltenden
Beftimmungen angeordnet (Minifterialerlafs vom 18 . Februar 1860 ) .

32 ) Die Sommerferien follen für die höheren Mädchenfchulen wenigftens 6 Wochen , für alle
anderen Schulen (Volks - und Bürgerfchulen , für welche die Vorfchriften unter 3t gelten , ausgenommen )
wenigftens 5 Wochen betragen . Diefelben follen in die Zeit von Mitte Juni bis Ende Auguft verlegt
werden . Unter den anderen Ferien follen die Weihnachts - und Ofterferien zufammen eine Dauer
von wenigftens 20 Tagen und die Pfingftferien eine folche von 6 bis 7 Tagen haben ; überdies follen
im October kleinere Ferien von 3 Tagen und in jedem Monate , wenn in denfelben keine Feiertage fallen ,
ein ganzer Tag frei gegeben werden .

33) Wenn die Temperatur im Sommer auf 20 Grad R . ( = 25 Grad C .) fteigt , kann der Schul¬
leiter die tägliche Unterrichtszeit abkürzen .

34 ) In den Ferien follen den Kindern keine Arbeiten aufgegeben werden , mit Ausnahme der
gewöhnlichen Lection für den erften Tag nach den Ferien .

35 ) Einmal jährlich (im November ) foll jede Latein - und Realfchule , fo wie jede höhere Mädchen -
fchule vom Elternhaus Auffchlufs einholen über die Zeit , welche jedes Schulkind auf die Hausarbeit
für die Schule verwendet , ob es Privatunterricht und in welchem Fach erhält , fo wie welche Zeit täglich
hierauf verwendet wird .

36 ) Wenn es fich in Folge diefer Aufklärungen oder , anderwärts ergiebt , dafs der Schüler ihehr
Zeit für diefe häuslichen Arbeiten verwendet , als für gut befunden wird , fo foll die Schule diefe Ver -
hältniffe dadurch beffern , dafs fie fich mit dem Elternhaufe in Verbindung fetzt . Die Schule foll aufserdem
das Urtheil der Eltern oder Vormünder darüber einholen , ob die den Kindern auferlegte Arbeit im Ver -
hältnifs zu ihrem Alter und Kräften nicht zu grofs ift .

III ) Ueber das Verhältnifs der Schule %u den Kindern .

37 ) Vor dem vollendeten 6 . Jahre foll ein Kind nur ausnahmsweife in die
Schule aufgenommen werden.

38 ) Bei der Aufnahme jedes Schulkindes erhalten die Eltern einen Abdruck der unter 22 und 46
bis 50 enthaltenen Beftimmungen . Blanquette zu den unter 5 , 38 und 50 erwähnten Zeugniffen und
Mittheilungen werden von den Schuldirectionen und vom Minifterium ausgegeben und muffen jederzeit in
der Schule vorräthig fein .

39) In Schulhäufern , in denen nach Inkrafttreten diefes Gefetzes unterrichtet
wird , follen die Ueberkleider der Schulkinder nicht in den Claffenzimmern
aufgehängt werden. Wo die Kinder Holzfchuhe tragen , foll jedes Kind ein Paar
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